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Landratsamt Postfach 1972 94009 Passau

Empfangsbekenntnis Passau, 18.09.2025
Gemeinde Haarbach _ .
Herrn ersten Bürgermeister Gerleigner o.V.i.A. iäfr/Lgäter/in äuähäz

Hauptstraße 11 Telefon : 02351/397-5 396 (neu)
94542 Haarbach Telefax : 0851/397-90 5396

Zimmer : 3.08
e-Mail : markus.fuchs@landkreis—

gassaude

Gz. — Bitte bei Rückantwort angeben:

53.0.02/6421.05/2022-291

_ Wasserrecht;
Antrag auf Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis nach 55 8 und
15 WHG für die Entnahme und Ableitung von Grundwasser aus den Brunnen Anleng
I, Fl.-Nr. 537/9, und Anleng II, Fl.-Nr. 537/8, Gemarkung Sachsenham, für die
Trink- und Brauchwasserversorgung der Gde. Haarbach, Lkr. Passau (5 9 Abs. 1 Nr.

i 5 WHG, g 10 Abs. 1 WHG, g 15 WHG);
Antragssteller: Gemeinde Haarbach, Hauptstraße 11, 94542 Haarbach;
Bescheid über gehobene wasserrechtliche Erlaubnis nach g 15 Wasserhaushaltsgesetz

Anlagen
- 1 Formblatt „Empfangsbekenntnis“ gegen Rückgabe
- Kostenrechnung
— Planunterlagen i.R.
— 1 Merkblatt Antragsunterlagen des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf mit der Bitte um Kennt-

nisnahme

Das Landratsamt Passau erlässt folgenden

Bescheid:

1. Genaue Bezeichnung der Erlaubnis

“ 1.1 Art der Erlaubnis
Der Gemeinde Haarbach wird auf Antrag vom 25.11.2022, Ergänzungsantrag Dr.
Knorr GmbH/Gemeinde Haarbach vom 13.12.2024 (wassen/virtschaftlichen Prüfver-
merk vom 29.01.2025), die stets widerrufliche gehobene Erlaubnis nach ä 15 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) für das Entnehmen und Ableiten von Grundwasser
aus den Brunnen B1 und B2 Anleng auf den Grundstücken FI.-Nrn. 537/9 und 537/8
der Gemarkung Sachsenham, Gemeinde Haarbach nach {j 10 Abs. 1 WHG i.V.m. 5 15

‚y Dienstgebäude E-Mail Bankverbindungen
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l Vermittlung +49 851 397-1 Öffnungszeiten BIC: BYLADEMIPAS ‘Ü: I.
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des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung
erteilt.

1.2 Zweck der Gewässerbenutzung
Die erlaubte Gewässerbenutzung dient der öffentlichen Trink- und Brauchwasserver-
sorgung der Gemeinde Haarbach (ausgenommen Bereiche Rainding und Uttlau) sowie
des Ortsteils St. Salvator der Stadt Bad Griesbach, Lkr. Passau.

1.3 Der Erlaubnis zugrunde liegende Planunterlagen:

— Antrag der Ingenieurbüro Dr. Knorr GmbH, Prof.-Messerschmitt-Str. 1, 85579 Neu-
biberg, vom 25.11.2022 (Dr. Knorr GmbH), Antrags-Unterschrift der Gemeinde
Haarbach vom 28.11.20222, vertreten durch Herrn ersten Bürgermeister Gerleig-
ner, nach Maßgabe der vom WassenNirtschaftsamt Deggendorf vorgenommenen
Rotkorrekturen (wasserwirtschaftlicher Prüfvermerk vom 17.06.2024):

— Antrag vom 05.12.2022 (Unterschrift Gemeinde vom 28.11.2022)
— Erläuterungsbericht zum Vorhaben
— Anlage 1: Übersichtslageplan M 1 : 25.000
— Anlage 2a/2b/2c: Detaillagepläne mit WSG M 1 : 5.000/1:2.000
— Anlage 3: Brunnenausbaupläne mit Schichtenprofilen und Angaben über die Pump-

versuche, Bauwerkspläne (Auszüge) Brunnenvorschächte, Angaben zu Pumpen,
‘ TV-Protokoll vom 16.11.2010 des Brunnen B1

— Anlage 4: Übersicht Wasserversorgung Haarbach, Auszüge Baupläne Hochbehälter
— Anlage 5: Wasserverlustberechnungen
— Anlage 6: Geologische Übersichten
— Anlage 7: Karte Anstromellipse -
— Anlage 8: Untersuchungsbefunde
— Anhang I mit Anlagen UVP 1 — 8: UVP-Vorprüfung

Hinweis Wasserwirtschaftsamt Deggendo/f’ Tei/e der Unterlagen wurden von an-
deren P/anungsbüros und dem WWA übernommen ohne dies kennt/ich zu machen.
Kopien der Bauwerksp/äne liegen max. im Format DIN A3 vor und sind oftma/s un-
/eser/ich oder müssten erst zusammengefügt werden, um interpretierbar zu sein.
Bei Bauwerksp/änen ist nicht klar, ob es sich um echte Bestandsp/äne handelt.
Deshalb zog der amtliche Sachverständige zur Begutachtung auch die Or/'gina/
Brunnenausbauten der Firmen Eckart und Tafe/meier heran.

— Ergänzungsantrag Dr. Knorr GmbH/Gemeinde Haarbach vom 13.12.2024 (wasser-
wirtschaftlichen Prüfvermerk vom 29.01.2025),

— Grundstücksverzeichnis

— Lagerplan Ing.Büro Wolf M 1 : 2000 vom 22.11.2024 Vermessung von
bestehendem Fassungsbereich Trinkwasserbrunnen, 0K Brunnen-
schacht‚ 0K Verbindungsstück, 0K Brunnenkopf

» sind mit dem Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom
17.06.2024, nur der Ergänzungsantrag mit dem wasserwirtschaftlichen Prüfvermerk
vom 29.01.2025, mit den Messpunkten vom 11.08.2025 und mit dem Be-

- scheidsvermerk des Landratsamtes Passau vom 18.09.2025 versehen und sind, nach
Maßgabe von evtl. vorhandenen Rotkorrekturen und der festgeselzten Inhalts- und
Nebenbestimmungen, Bestandteil dieses Bescheides.
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Die Änderungsverordnung vom 18.08.2025 für die Neufestsetzung der Fassungsbe-
reiche (neue Zone WI) wurde gesondert erlassen (bekannt gemacht im Amtsblatt
Landkreis Passau Nr. 2025-23 am 20.08.2025).

1.4 Beschreibung der Benutzungsanlage
Die Benutzungsanlage besteht derzeit im Wesentlichen aus:

1.4.1 Beschreibung der Wassergewinnungsanlage

1.4.1.1 WassergewinnungsanlageAnleng

B1 Anhang 2 925mm
Objektkennzahl der Fassung (InfoWas) 4110/7444/00054 4110/7444/00055

Name der Wassergewinnungsanlage
1999 ä _

Art der Fassung Bohrbrunnen (Tiefbrunnen)

Lagebeschreibung der Brunnen _

Haarbach
Sachsanham 2 _

537/9 537/8 _
Ostwert (UTM 32)

nach BiIdschirmdigitalisierung, 807.328,6 807.404,7
da im Antrag nicht enthalten i‘ _

Nordwert (UTM 32)
nach BildschirmdigitaIisierung, 5.380.986,5 5.381.063,6
da im Antrag nicht enthalten

BR 1 zwischen
Geländehöhe GOK [m NHN] 393,27 - 393,41 BR 2 zw‘ 39.491 "

.. 395,1 m.u.NN
m.u.NN

 Oberkante Brunnenkopf Oberkante Brunnenkopf
Art des Mess unktsp (OK BK) (OK BK)

Vermessung = Vermessung =
__ 391,01 392,79

Messpunkthohe MPH [m NHN] siehe Ziffer 1.3 Planunterla- siehe Zifier 1.3 Planunterlagen
gen Ing.Büro Wolf vom Ing.Büro Wolf vom

22.11.2024 22.11.2024

Bohrung und Ausbau a
(Details s. Antragsunterlagen — Anhang 3: Teilkopien der Brunnenausbaupläne)

137,5
Bohrtiefe ab Geländeoberkante (GOK) 70 1994: verfüllt bis 86,0 m

[m] 2000: verpresst bis 70,0

- __'P;m_‘t DämIÜL. ‚
‘ ausgebaute Brunnentiefe ab GOK [m] 70

. Nov. 1994
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12.10.2001 14.09.2000
1020 bis 10,0 m uGOK 700 bis 12,0 m uGOK

Bohrlochenddurchmesser [mm] 870 bis 20,0 m uGOK 600 bis 38,0 m uGOK—
300 mit PVC-Voilrohren

Ausbaudurchmesser [mm] und EdeIstahl-WickeI- 175 mit PVC
drahtfilter mit SW 1,5 VoII- und Filterrohren

mm

bis 58 m ‘Fefe
Stahlsperrrohr

mit Inertoluberzug

Abdichtung zwischen Bohrlochwand und Sperrrohr

Ruhewasserspiegei (RWSP)

Pumpversuche

130
Dauer [h] + Wiederanstiegsmes- 46

sung _

28,10 u. OK BK

abgesenkter Wasserspiegel bei max. Quasibeharrung
Förderung [m] . 6’16 m u RWSP(dabei 3,02 m Absen-

kung in B2 gemessen)

1.4.2 Fördereinrichtungen

In Anlage 3 der Antragsunterlagen finden sich Kopien der beiden Typenschilder
der Pumpen. Eine Kennzeichnung welche Pumpe in welchem Brunnen verbaut
wurde fehlt. Aufgrund der Pumpenleistung wurde B1/B2 zugewiesen. Die Anga-
ben in Kap. 4.6 weichen davon ab.
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.51 „z B2
KSB 150S-12/15 + UMA

Art des Pumpenaggregates KSB UPA 150S 34/17 150 B 8/21

‚_ 25 m3/h 12 m3/h
Forderstrom [VS] (entspricht 6,94 I/s) (entspricht 3,33 I/s)

.. . .. .. 159,26 mWS 134,21 mWS
Zugehorige Forderhohe [m] : 15,62 bar : 13,16 bar 7

Vorgesehene max. . .k
tägl. Betriebsdauer [h] km6 An??? ein Angaben

Emhangetlefefler Lkpumpe keine Angaben keine Angaben(Ansaugoffnung) _M g q _

1.4.3 Technische Begrenzung für das Zutagefördern von Grundwasser
Die Momentanentnahme ist begrenzt durch die Pumpenleistung.

1.4.4 Sonstige WasserbezugsmögIichkeiten
Außer der oben beschriebenen Wassergewinnungsanlage stehen dem Unterneh-
mer für die Bedarfsdeckung bislang keine weiteren Erschließungen oder Verbund-
Ieitungen zur Verfügung. Näheres ist dem Sanierungs-/Strukturkonzept der Ge-
meinde Haarbach zu entnehmen.

Mit der Trinkwassergenossenschaft Rainding eG besteht eine Verbindungsleitung
i zur gegenseitigen Versorgungssicherheit.

1.5 Umfang und Dauer, Inhaltsbestimmung, Benutzungsbedingung

1.5.1 Umfang der Erlaubnis

Die Erlaubnis gewährt die stets widerrufliche Befugnis bis zum in 1.5.2 genannten
Zeitunkt folende Menen an Grundwasser zutae zu fördern und abzuleiten:

B1 B2
Anleng mAnleng M

Flur-Nr. 537/9 537/8
Gemarkung Sachsenham M__LSachsenham

maximale Momen-
V 7 4

tanentnahme i
kontinuierliche Ent- v

maximale Tages- [m3/d 350 120 470
entnahme ]
' - 3max'ma'e Jahres [m /a 55.000 31.000 80.000
entnahme ]

Unabhängig von der maximal zulässigen Wassergewinnung darf der Wasserspiegel nicht tie-
fer als bis zum Beginn der ersten Filterstrecke abgesenkt werden. Bei Erreichen des Absenk-
zieles ist die Entnahme entsprechend zu drosseln.
B1 max. Absenkung 23,50 m unter MPH OK Brunnenkopf
B2 max. Absenkung 40,0 m unter GOK
Grundwasser zutage zu fördern.
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1.5.2 Dauer der Erlaubnis und Beginn der Benutzung, Inhaltsbestimmung

1.5.2.1 Die gehobene Erlaubnis unter Nr. 1.5.1 wird bis zum 30.09.2035 befristet erteilt.
Mit der Benutzung wurde bereits begonnen. Auf den Widerrufsvorbehalt nach Ziffer
1.5.2.2 wird ausdrücklich verwiesen.

Hinweis: Können die gesetzlichen Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung
(Trinkwv), in der jeweils geltenden Fassung, nicht mehr eingehalten werden, kann
dies zusätzlich, neben den gesundheitsrechtllchen Anordnungen, zum Widerruf der
wasserrechtlichen Erlaubnis führen.

1.5.2.2 Widerrufsvorbehalt:

Sofern die nachfolgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen (Erkundungsboh-
rung(en)/VorfeldmessstelIe(n)‚ Sanierungs- und Strukturkonzept, Zu-
standsbewertung, Sanierungsplan, Planunterlagen für die Neufestezung
Wasserschutzgebiet und gehobene Erlaubnis, Messungen, Betrieb,) nicht
fristgerecht umgesetzt werden, kann die bestehende Erlaubnis vorzeitig widerrufen
werden (= Widerrufsvorbehalt, siehe Ziffer 2 dieses Bescheides).

2. Inhalts- und Nebenbestimmungen

2.1 Rechtsnachfolge
Die Erlaubnis geht mit allen Rechten, Befugnissen und Pflichten auf einen anderen
Unternehmer (Besitz- und Rechtsnachfolger) über, wenn die gesamte Benutzungsan-
Iage übertragen wird und das Landratsamt Passau dem Rechtsübergang schriftlich zu-
stimmt.

2.2 Verwendung des zutage geförderten Wassers, Trinkwasserverordnung, sgarsame Ver-
wendung

2.2.1 Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwasserV): A
Das abgeleitete Wasser darf nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes als Trinkwas-
ser verwendet werden. Die Bestimmungen der Trinkwasserverordnung in der jeweils
gültigen Fassung- insbesondere hinsichtlich Wasserqualität und -beschaffenheit sowie
Art und Häufigkeit der Untersuchungen — sind eigenverantwortlich zu beachten und
einzuhalten.
Hinweis: Die Bestimmungen des Infektionsschutzes (z.B. 5 39 Infektionsschutzgesetz)
und der Trinkwasserverordnung und die danach möglichen gesundheitsrechtllchen An-
ordnungsbefugnisse, bleiben unberührt.

2.3 Sorgsame Verwendung, Stand der Technik Wasserverluste, Leitungssanierungen

2.3.1 Das Versorgungsnetz und die Bauwerke der Trinkwasseranlage sind dem Stand der
Technik anzupassen, bzw. undichte Leitungsteile zu erneuern, um den erhöhten Was-
serverlust zu minimieren.
Auf die sparsame Wasserverwendung ist der Abnehmer wiederkehrend hinzuweisen
einschließlich satzungsrechtlicher Regelungen (Wasserabgabesatzung).

2.3.2 Die Wasserverluste in der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Haarbach sind zu
überwachen. Zur Reduzierung der Wasserverluste ist das Rohrnetz im Hinblick auf Le-
ckagen turnusgemäß nach den Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW W 400-3-B1 (A)
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vom September 2017, „Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 3:
Betrieb und Instandhaltung; Beiblatt 1: Inspektion und Wartung von Ortsnetzen“ zu
kontrollieren. Festgestellte Mängel sind rasch zu beheben.

2.3.3 Die hohen Wasserverluste bzw. Wassermengen ohne Abrechnungsgrundlage sind
durch geeignete Maßnahmen auf unter 10 °/o (bei Nutzung von Tiefengrundwasser 5
°/o) zu reduzieren.

2.3.4 Die Gemeinde Haarbach hat dem Landratsamt Passau —untere Wasser-
rechtsbehörde- und dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf bis zum
31.12.2029 ein schriftliches Sanierungskonzept zur Reduktion der Wasser-
verluste vorzulegen.

Erkundungsbohrung(en)/Vorfeldmessstelle(n)‚ Sanierungs- und Struktur-
konzept‚ Zustandsbewertung, Sanierungsplan, Planunterlagen für die Neu-
festsetzung Wasserschutzgebiet, Messungen, Betrieb

2.4 Im Zuge eines Pumpentausches ist die Kamerabefahrung für beide Brunnen durchzu-
führen, spätestens bis zum 30.09.2026 sind beide Brunnen in ihrem Zustand
und ihrer Ergiebigkeit zu bewerten. Es ist je eine Kamerabefahrung, nach Erfor-
dernis eine chemisch-mechanische Regenerierung mit neuerlicher Kamerabefahrung,
ein Pumpversuch bis Beharrung und geophysikalische Messungen an den Brunnen
durchzuführen. Die Herkunft bzw. das Alter des Grundwassers ist mittels Rohwasser-
untersuchungen im Umfang einer EÜV-Volluntersuchung und einer Isotopenuntersu-
chung näher einzugrenzen. Bei B1 sind tiefenhorizontierte Beprobungen für beide Fil-
terstrecken vorzunehmen. Sollten sich Schäden an den Brunnenbauwerken zeigen, ist
mit dem Schlussbericht zum 30.09.2026 auch ein Sanierungsplan zu erstellen und
mit dem WWA, Gesundheitsamt und LRA abzustimmen.
Ebenfalls sind die Ergebnisse des Sanierungs- und Strukturkonzeptes bis dahin vorzu-
legen und auszuwerten. Sollten sich Abweichungen am Ausbau der Brunnen von den
Brunnenausbauplänen zeigen, sind diese zu protokollieren und ggf. neue Brunnenaus-

' baupläne zu fertigen.

2.5 Die sich aus dem Sanierungsplan ergebenden Sanierungsmaßnahmen sind bis
spätestens 30.09.2030 umzusetzen. Im Falle einer Brunnensanierung müssen die
Sanierungsunterlagen vorher vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf und vom Land-
ratsamt Passau —untere Wasserrechtsbehörde- ausdrücklich schriftlich freigegeben
werden (Anzeigepflicht Wasserversorger gegenüber dem Landratsamt Passau und
WassenNirtschaftsamt Deggendorf).

Neubohrungen sind wasserrechtlich erlaubnispflichtig durch aussagekräftige Planun-
terlagen nach der WPBV in einem gesonderten wasserrechtlichen Verfahren.

2.6 Im Rahmen künftiger Pumpversuche und Wasserstandsmessungen sind auch wechsel-
seitige Beeinflussungen von B1 und B2 mitzuerfassen und zu bewerten.

2.7 Sofern ein Tiefengrundwasser-Mischwasser-Komplex mit jüngeren Komponen-
ten vorliegt, ist bis zum 31.12.2026 ein Vorschlag für ein Messstellenkonzept vor-
zulegen und mit dem WWA, Gesundheitsamt und Landratsamt abzustimmen. Anschlie-
ßend ist umgehend eine Bohranzeige bzw. ein Wasserrechtsantrag für die Errichtung
der Messstelle(n) zu stellen.
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